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Satzung 

über die Erhebung von Gebühren  

im Bereich des Marktwesens der Stadt Kölleda 

(Marktgebührensatzung) 

 

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der 

Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 

3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), der §§ 1, 2 und 10 des Thüringer 

Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 

2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) und des § 18 der Satzung 

zur Regelung des Marktwesens (Marktsatzung) für die Stadt Kölleda hat der Stadtrat der Stadt Kölleda 

in der Sitzung vom 20.07.2021 die folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bereich des 

Marktwesens der Stadt Kölleda (Marktgebührensatzung) beschlossen: 

 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Für die Benutzung der Standplätze auf den Wochen- und Jahrmärkten der Stadt Kölleda sind tägliche 

Grundgebühren sowie Verkaufsplatzgebühren entsprechend der Größe der Standplätze zu entrichten. 

 

§ 2 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner ist derjenige, dem der Standplatz von der Marktverwaltung zugewiesen wurde. 

Hat tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete Person den Standplatz inne, so haftet diese 

gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichneten Person als Gesamtschuldner. 

 

§ 3 

Höhe der Gebühr 

 

(1) Die Grundgebühr beläuft sich auf 5,00 € / Tag. Die darüber hinaus zu entrichtende 

Verkaufsplatzgebühr bemisst sich nach der Frontlänge des Standes und beträgt 2,50 € je 

angefangenen Meter. Jeder angefangene Meter ist aufzurunden und wird als voller Meter 

berechnet. 

 

(2) Werden Stände auf Wochenmärkten für einen oder mehrere Monate oder für ein Jahr vergeben, 

werden die folgenden Gebühren erhoben: 

 

a) bei einem Markttag pro Woche 

 

Grundgebühr pro Monat    15,00 € 

Verkaufsplatzgebühr      8,00 € / angefangenen Meter / Monat 

 

Grundgebühr pro Jahr   200,00 € 

Verkaufsplatzgebühr   100,00 € / angefangenen Meter / Jahr 

 

b) bei mehreren Markttagen pro Woche wird ein Aufschlag in Höhe von 75 % der unter a) 

festgesetzten Gebühren je weiteren Markttag erhoben. 
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§ 4 

Auslagen 

 

Die der Stadt Kölleda entstehenden Auslagen, insbesondere für Strom, Wasser, Platzreinigung und 

Abfallbeseitigung werden dem Verursacherprinzip entsprechend auf die Standplatzinhaber umgelegt. 

Die Umlegung erfolgt soweit möglich nach Zählerstandsablesung oder pauschaliert auf Basis der 

dieser Satzung zugrunde gelegten Gebührenkalkulation durch den Marktmeister. Die Strompauschale 

beträgt 4,00 € pro Tag. Die Auslagen werden den nachfolgenden Bestimmungen entsprechend 

erhoben. 

 

§ 5 

Entstehung, Fälligkeit 

 

Die Gebührenpflicht entsteht mit der Zuteilung des Standplatzes. Gleichzeitig damit werden die 

Gebühren fällig 

 

§ 6 

Auskunftspflicht 

 

Die Gebühren- und Auslagenschuldner sind verpflichtet, den zur Festsetzung und zur Einziehung 

bevollmächtigten Personen die zur Bemessung der Gebühren und Auslagen erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen. Hierzu zählen insbesondere auch die Größe der Verkaufseinrichtungen und die 

Anschlusswerte bzw. der Verbrauch der betriebenen elektrischen Anlagen. 

 

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 ThürKAG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 

6 diemzur Bemessung der Gebühren und Auslagen erforderlichen Auskünfte nicht erteilt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bus zu 5.000 € geahndet werden. 

 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten im 

Sinne des Absatzes 1 ist die Stadt Kölleda. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Marktgebührensatzung vom 23.10.2007 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Kölleda, den 15.11.2021     gez. 
     Siegel   Riedel 

        Bürgermeister 
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Kalkulation der Marktgebühren 

 

1. Kosten des Marktes 

 

Quelle: Verwaltungshaushalt 2021 und Rechnungsergebnisse 2020 und 2019 im Drei-Jahres-

Durchschnitt 

 

Geschäftsausgaben        175,65 € 

Geschäftsausgaben Taubenmarkt      637,62 € 

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben     144,01 € 

Betriebs- und Verbrauchskosten       2.438,52 € 

 

Personalkosten des Marktmeisters ab 2021= 37.663 € gesamt 

davon 15 % der Personalkosten als Marktmeister (0,75 Tage pro Woche) 5.649,45 € 

           

Gesamtkosten:         9.045,25 € 

 

Anzahl Wochemärkte pro Jahr (einmal pro Woche) 50 

Taubenmarkt im Februar    4 

Wippertusfest (3 Tage)     3 

Sondermärkte (z.B. Flohmarkt)    2 

 

Gesamtzahl Markteinheiten    59 

 

Wertgleiche Marktgebühr:  9.045,25 / 59 = 153,31 € 

 

Anzahl Marktteilnehmer im Durchschnitt  10 

 

Wertgleiche Marktgebühr pro Teilnehmer 153,31 / 10 = 15,33 € 

Abgerundet:      15,00 € 

 

Gewünscht ist eine 1/3 – 2/3 Teilung zwischen Grundgebühr und Verkaufsplatzgebühr bei 

durchschnittlich 4 Metern Standlänge 

 

Grundgebühr wie in bisheriger Satzung        5,00 € 

Verkaufsplatzgebühr bei durchschnittlich 4 Meter Standlänge:         2,50 € x 4 Meter = 10,00 € 

Gesamt:                    15,00 € 

 

Somit ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von 5 € pro Tag und eine Verkaufsplatzgebühr in Höhe 

von 2,50 € pro laufendem Meter pro Tag 

 

Gegenrechnung: 

 

10 Teilnehmer x 15,00 € x 59 Markteinheiten = 8.850,00 € pro Jahr (unter Berücksichtigung der 

Abrundung der wertgleichen Marktgebühr 10 x 15,33 x 59 = 9.044,70 €) 

 

Die Monats- und Jahresgebühren ermitteln sich auf dieser Basis wie folgt: 

 

a) bei einem Markttag pro Woche 
 

5,00 € x 4 Wochen = Grundgebühr pro Monat 20,00 € -  Kulanzrabatt 15,00 € nach Entscheidung 

Haupt- und Finanzausschuss vom 06.07.2021 

2,50 € x 4 Wochen = Verkaufsplatzgebühr pro Monat 10,00 € / angefangenen Meter / Monat -

Kulanzrabatt 8,00 € nach Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss vom 06.07.2021 

 

5,00 € x 4 Wochen x 12 Monate = Grundgebühr pro Jahr 240,00 € - Kulanzrabatt 200,00 € nach 

Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss vom 06.07.2021 
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2,50 € x 4 Wochen x 12 Monate = Verkaufsplatzgebühr 120,00 € / angefangenen Meter / Jahr -

Kulanzrabatt 100,00 € nach Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss vom 06.07.2021 

 

Die 75 %-Regel bei mehreren Markttagen pro Woche bleibt bestehen. 

 

Strompauschale: 2.438,52 / 59 / 10 = 4,13 € abgerundet 4,00 € 

 

 

Gegenüberstellung Kosten 

 

Kostenart bisher neu lt. Kalkulation neu mit Kulanz 

Grundgebühr Tag 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Grundgebühr Monat 15,00 € 20,00 € 15,00 € 

Grundgebühr Jahr 165,00 € 240,00 € 200,00 € 

Verkaufsplatzgebühr Tag /m 1,50 € 2,50 € 2,50 € 

Verkaufsplatzgebühr Monat / m 6,00 € 10,00 € 8,00 € 

Verkaufsplatzgebühr Jahr / m 66,00 € 120,00 € 100,00 € 

Strompauschale -  4,00 € 4,00 € 

 


